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Zitat von Odysseus

Ich kenne die Abläufe und das Genehmigungsverfahren bei Elternzeit nicht. Kann der
Zeitraum nicht genehmigt werden?

Nein, derjenige der in Elternzeit geht gibt 7 Wochen vorher spätestens an, wann und bis wann
und ob mit oder ohne Teilzeit, der AG bekommt dies nur mitgeteilt. DA muss nichts genehmigt
werden, kann nichts abgelehnt werden usw.

Es ist eine reine Mitteilung an den AG.
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